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Obm. Bernd Rief, 6672 Nesselwängle 2, Tel. 0676/3530000 
 

K u n d m a c h u n g 
 
Der Agrarausschuss hat in seiner Sitzung am 23. Februar 2026 nachfolgenden Beschluss 
gefasst: 
 
Die Jahresrechnung 2025 wird mit nachfolgenden Summen beschlossen: 
 

Vermögensübersicht Aktiva Passiva 
Rechnungsergebnis zum 
31.12.2025 

4 504,10 33 975,54 

Verlust zum 31.12.2025 29 471,44  
   

Erfolgsübersicht Aufwand Ertrag 
Summen 36 208,25 52 153,80 
Gewinn im Jahr 2025 15 945,55  
Endbestand zum 31.12.2025 -29 471,44  

 
Abstimmungsergebnis – 5 dafür und 0 dagegen, 1 Enthaltung (Kassier) 
 
Voranschlag 2026 
 
Aufgrund der Übersicht der Jahresrechnungen aus den Vorjahren und den geplanten 
Vorhaben wird der Jahresvoranschlag 2026 erstellt. 
 
___ 
 
Beschluss: 
 
Der Jahresvoranschlag 2026 wird mit nachfolgenden Summen beschlossen: 
 

Veranschlagter Aufwand Ertrag 
Jahr 2026 36.500,00 35.700,00 
Verlust 2026 800,00 
Abgang zum 31.12.2026 30 271,44  

 
Abstimmungsergebnis – 6 dafür und 0 dagegen 
 

Information für die Agrarmitglieder nach § 11 Abs. 2 der Satzung 
Gegen Ausschussbeschlüsse können Mitglieder der Agrargemeinschaft binnen zwei Wochen ab Beginn 
des Anschlages schriftlich eine mit Begründung versehene Aufsichtsbeschwerde einbringen; diese ist bei 
der Agrargemeinschaft, zu Handen des Obmannes einzubringen. Der Obmann hat die Beschwerde mit 
einer Stellungnahme der Agrargemeinschaft zum Beschwerdevorbringen, ohne unnötigen Aufschub, 
spätestens innerhalb von zwei Wochen an die Agrarbehörde weiterzuleiten. Ein Anspruch des 
beschwerdeführenden Mitgliedes auf agrarbehördliche Verfügung von Aufsichtsmaßnahmen gegen 
die Agrargemeinschaft (§ 37 Abs. 1 bis 3 und Abs. 6 TFLG 1996 und § 21 der Satzung) besteht nicht. Die 
Agrarbehörde hat dem beschwerdeführenden Mitglied und der Agrargemeinschaft Nachricht zu 
geben, ob und gegebenenfalls welche Aufsichtsmaßnahmen der Agrarbehörde gegen die 
Agrargemeinschaft aus Anlass des Beschwerde von Amts wegen ergriffen wird. 
 
 
Der Obmann: Angeschlagen am: ____________________ 
e.h. Bernd Rief 
  Abgenommen am: ____________________ 
 

Agrargemeinschaft Nesselwängle 

angeschlagen am: 02.03.2026


